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	Mustertext für Haftungsdelegation an den Makler 

	Die Beratung der Beschäftigten des Pflegedienstes Nordwind GmbH über die Möglichkeiten des Aufbaus einer betrieblichen Altersversorgung (bAV) auf Grundlage des § 1a BetrAVG erfolgt durch das Maklerbüro Schmidt GmbH nach bestem Wissen und Gewissen. Auskünfte gegenüber den Beschäftigten müssen richtig, eindeutig und vollständig sein. Insbesondere gilt dies für Informationen zu den sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Implikationen der angebotenen bAV-Durchführungswege. Sofern Beratungsmängel dem Arbeitgeber zuzurechnen sind, stellt das Maklerbüro Schmidt GmbH den Pflegedienst Nordwind GmbH von daraus resultierenden berechtigten Haftungsansprüchen seiner (auch ehemaligen) Beschäftigten frei.
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